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Landkreis Oldenburg, mit Schreiben vom 24.04.2026 
Sie haben uns gemäß § 4 Abs. 2 BauGB als Träger öffentlicher Be-
lange an der Aufstellung zum o. g. Bauleitplan beteiligt.  
Nach fachlicher Prüfung der vorgelegten Unterlagen erhalten Sie 
zur vorliegenden Planung folgende Anregungen und Hinweise:  
 
Raumordnung  
Grundsätzliche Bedenken bestehen aus raumordnerischer Sicht 
nicht gegen die Bauleitplanung. Wir möchten allerdings auf unsere 
Stellungnahme aus der frühzeitigen Beteiligung vom 25.06.2025 
verweisen, die wir weiterhin aufrechterhalten. 
Ohne tragfähige Gründe sollte auf den Ausschluss von zentren- 
bzw. nahversorgungsrelevantem Einzelhandel nicht verzichtet wer-
den.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bauplanungsrecht / Städtebau  
Auch aus bauplanungsrechtlicher Sicht verweisen wir auf den Um-
gang mit Einzelhandel im Rahmen der Abwägung und auf die Stel-
lungnahme aus raumordnerischer Sicht.  
Ferner ist das Einzelhandelsentwicklungskonzept der Gemeinde 
Großenkneten gem. § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB in der Abwägung zu 

 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zur Raumordnung werden zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
Die Gemeinde nimmt die Anregung zur Kenntnis, sieht jedoch 
von einer zusätzlichen textlichen Festsetzung zum Ausschluss 
von Einzelhandel ab, da diese im vorliegenden Fall nicht erfor-
derlich ist. Das geplante eingeschränkte Gewerbegebiet dient 
der bedarfsgerechten Erweiterung der unmittelbar angrenzen-
den, bereits ansässigen Gewerbebetriebe, deren betriebliche 
Ausrichtung (Dienstleistung) keinen Endkundenverkauf vor-
sieht.  
Eine weitere Reglementierung über die allgemeine Zweckbe-
stimmung des geplanten eingeschränkten Gewerbegebietes 
hinaus ist aus Sicht der Gemeinde nicht notwendig, da Bauleit-
pläne nur aufzustellen sind bzw. nur Festsetzungen zu treffen 
sind, sobald und soweit diese für die städtebauliche Entwick-
lung und Ordnung erforderlich sind. 
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berücksichtigen. In der Begründung zum Bebauungsplan werden 
nach aktuellem Sachstand diesbezüglich keine weiteren Angaben 
gemacht. 
 
Ausweislich der Begründung bzw. des Umweltberichtes wird das 
Gewerbegebiet gem. § 1 Abs. 4 Satz 2 BauNVO im Verhältnis zu 
anderen, uneingeschränkten Gewerbegebieten gegliedert. Verwie-
sen wird dort überschlägig auf die Gewerbegebiete in den Bebau-
ungsplänen Nr. 81a sowie Nr. 57 und Nr. 68. Wir möchten in Bezug 
hierauf anregen, die Gebiete genauer zu beschreiben bzw. Plan-
ausschnitte beizufügen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der untere Bezugspunkt der textlichen Festsetzung 1.8 sollte kon-
kretisiert werden, da die Festsetzung in der derzeitigen Fassung zu 
unbestimmt erscheint. So wird zwar angegeben, dass der Bezugs-
punkt mittig vor dem jeweiligen Baukörper auf der nächstgelegenen 
Erschließungsstraße maßgeblich ist, jedoch nicht, wo genau auf der 
Fahrbahn die Höhe ermittelt werden soll (bspw. Mitte der Fahrbahn 
entlang der Achse). Auch innerhalb der textlichen Festsetzung 2.1 

Die Begründung wird entsprechend ergänzt. 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Direkt angrenzend 
zum Plangebiet, im Bebauungsplan Nr. 81a „Huntlosen – Ge-
werbegebiet Sannumer Straße“, befinden sich Teilflächen, in 
denen die festgesetzten Emissionskontingente tags 65 
dB(A)/m² und nachts 50 dB(A)/m² betragen. Dies entspricht ei-
nem weniger eingeschränkten Gewerbegebiet am vorliegenden 
Gewerbestandort. Weitere uneingeschränkte Gewerbegebiete 
ohne Kontingente sind in den Bebauungsplänen Nr. 57 „Ahl-
horn - Im Sandhofe - West“ und Nr. 68 „Gewerbe- und Indust-
riegelände Ahlhorn“ festgesetzt. Das Gutachten schlägt daher 
eine Gliederung im Verhältnis zu diesen Gebieten vor. Dem Ur-
teil des Bundesverwaltungsgerichts kann demnach entspro-
chen werden.  
Zudem gab es im Oktober 2025 eine Novellierung des BauGB. 
In diesem Rahmen wurde der § 9 Abs. 1 Nr. 23 bb BauGB auf-
genommen. Demnach können im Bebauungsplan aus städte-
baulichen Gründen Gebiete, in denen bestimmte Geräu-
schimmissionskontingente nicht überschritten werden dürfen 
festgesetzt werden. Es ist daher nicht mehr erforderlich, inner-
halb der Gemeinde ein uneingeschränktes Gewerbegebiet vor-
zuhalten. Die Begründung wird um diese Ausführungen zur 
BauGB - Novelle klarstellend ergänzt. 
 
Die textlichen Festsetzungen werden entsprechend konkreti-
siert. 
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sollte eine entsprechende Konkretisierung vorgenommen werden. 
 
Die Festsetzung 1.12.3 zur Regenwasserrückhalteanlage ist in der 
jetzigen Form u. E. nicht ausreichend bestimmt, da nicht ersichtlich 
ist, was genau mit einer Reduzierung der Befestigung „auf das un-
bedingt notwendige Maß“ gemeint ist. 
 
 
 
 
 
 
Gemäß der textlichen Festsetzung 1.2 sowie 1.3 werden Tankstel-
len im Mischgebiet und Gewerbegebiet für unzulässig erklärt. Aus-
genommen hiervon sind Ladestellen für Elektrofahrzeuge. Diese un-
terfallen jedoch nicht dem Begriff der Tankstellen aus der BauNVO, 
da von diesem primär Verkaufsstellen erfasst werden, in denen 
flüssige, gasförmige oder feste Kraftstoffe zum Betrieb von Kraft-
fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren abgegeben werden (vgl. 
Bönker/Bischopink/Wahlhäuser, 5. Ed. 15.8.2023, BauNVO § 4a 
Rn. 128). 
Sofern auf eine Steuerung der E-Lademöglichkeiten auf privaten 
Stellplätzen (im Zusammenhang mit dem Wohnhaus bzw. der Woh-
nung, bspw. „Wallbox“) abgestellt wird, dürfte diese ohnehin städte-
baulich nicht relevant sein. Sofern auf im öffentlichen Verkehrsraum 
gegen Entgelt betriebene und öffentlich zugängliche Ladestationen 
abgestellt wird, dürften diese nach hiesiger Auffassung als Neben-
anlage zu klassifizieren und damit in allen Baugebieten der  
BauNVO zulässig sein. Es kann in einem solchen Fall davon aus-
gegangen werden, dass sich eine solche Ladestation sowohl nach 
ihrer Funktion als auch räumlich gegenständlich dem primären Nut-
zungszweck der in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke dienend 
unterordnet. 
Bei einer Ansammlung von Ladestationen, die das gleichzeitige Auf-

 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der für 
die vorliegende Planung angefertigten Eingriffsbilanzierung 
wurde für die Regenrückhalteanlage ein Wertfaktor von 
1,0 WF, und damit der geringste mögliche Wertfaktor für ein 
naturfernes Staugewässer gemäß Osnabrücker Kompensati-
onsmodell 2025 zugrunde gelegt. Die Regelung, dass eine Be-
festigung auf das unbedingt notwendige Maß zu reduzieren ist 
hat somit keine Auswirkung auf den Kompensationswert der 
Fläche und wird daher ersatzlos gestrichen.  
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Zusatz, dass 
Stromtankstellen und Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge 
ausgenommen sind dient lediglich der Klarstellung. 
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laden mehrerer Elektrofahrzeuge gegen Entgelt ermöglichen, han-
delt es sich abweichend der voran genannten Tatbestände i. d. R. 
um einen (nicht störenden) Gewerbebetrieb. 
 
Überdies möchten wir darauf hinweisen, dass sich mit der Rechts-
grundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB eine eigenständige, vom 
Baugebiet unabhängige Festsetzungsermächtigung findet, mit der 
Flächen für Ladestationen für Elektrofahrzeuge festgesetzt werden 
können.  
 
Bauordnung  
In der textlichen Festsetzung 1.11 ist u.a. folgender Passus enthal-
ten: 
„Abweichungen von den o. g. Festsetzungen zur Lärmvorsorge sind 
im Einzelfall im Rahmen des jeweiligen Baugenehmigungsverfah-
rens mit entsprechendem Nachweis zulässig, […]“. 
Wir möchten vor diesem Hintergrund darauf hinweisen, dass in den 
Verfahren gem. §§ 62 und 63 NBauO immissionsschutzfachliche 
Prüfungen nicht durchgeführt werden. Der Einzelnachweis gem. der 
textlichen Festsetzung scheint daher nicht realisierbar. Jedenfalls 
wird dieser entsprechend der Vorschriften nicht durch die Genehmi-
gungsbehörde geprüft.  
 
Naturschutz und Landschaftspflege  
Wir möchten darauf hinweisen, dass für den Landkreis Oldenburg 
ein Landschaftsrahmenplan mit Stand 2021 vorliegt. 
 
 
 
 
 
 
Das Osnabrücker Modell wurde 2025 aktualisiert. Wir bitten um An-
passung. 

 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine entsprechende 
Festsetzung ist nicht beabsichtigt. 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die textliche Fest-
setzung 1.11 wird entsprechend angepasst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 
Die Planungsunterlagen werden entsprechend angepasst. Als 
Zielkonzept des Landschaftsrahmenplanes des Landkreises 
Oldenburg 2021 ist für das Plangebiet selbst, sowie die nördlich 
und westlich angrenzenden Flächen, eine umweltverträgliche 
Nutzung dargestellt. Die östlich und südlich angrenzenden Flä-
chen sind als Siedlungsgebiete gekennzeichnet. 
 
Der Hinweis, dass das Osnabrücker Modell 2025 aktualisiert 
wurde wird zur Kenntnis genommen. Die Unterlagen werden 
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In der vorliegenden Eingriffsbilanzierung ist nicht nachvollziehbar, 
warum die Ackerfläche mit 1,3 statt mit 1,5 bewertet wurde.  
 
 
 
 
 
Ebenfalls halten wir die Bewertung der im B-Plan 81a festgesetzten 
Fläche mit 1,5 für zu gering, da sich eine flächige Anpflanzung ent-
wickeln sollte. 
 
 
 
 
Der verbleibende Kompensationsbedarf kann über einen externen 
Flächenpool ausgeglichen werden. Dem B-Plan ist eine konkrete 
Maßnahme zuzuordnen und eine entsprechende Bilanzierung vor-
zunehmen. Auch hierbei ist der räumlich-funktionale Zusammen-
hang zu beachten. Wir bitten uns eine aktuelle Aufstellung über die 
verbleibenden Wertpunkte des betreffenden Flächenpools bzw. der 
Maßnahme zukommen zu lassen. 
 
In den nicht überbaubaren Bereichen entlang von Flächen Umgren-
zung von Flächen zum Anpflanzen und Erhalten von Bäumen und 
Sträuchern gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB sind Nebenan-
lagen zulässig. Wir bitten hier darum Nebenanlagen nicht zuzulas-
sen um Beeinträchtigungen für die Anpflanzungen auszuschließen, 
insbesondere im Bereich angrenzend an die Wallhecke. 
 
 
 
Bei sämtlichen unvermeidbaren Bauarbeiten im Kronentraufbereich 

entsprechend angepasst.  
 
Die Eingriffsbilanzierung wurde bisher auf der Grundlage des 
Osnabrücker Modells von 2016 durchgeführt. Demnach hat das 
Intensivgrünland einen Wertfaktor von 1,3 WF. Nach dem Osn-
abrücker Modell von 2025 hat dieses Intensivgrünland einen 
Wertfaktor von 1,5 WF. Die Bilanzierung wird entsprechend 
angepasst. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 
Im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 81a ist die Fläche zum 
Anpflanzen von Bäumen und Sträucher mit dem Wertfaktor 1,8 
WF bewertet worden. Diese Bewertung wird im Rahmen der 
vorliegenden Planung übernommen. Die Bilanzierung wird ent-
sprechend angepasst.  
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde wird 
dem Landkreis Oldenburg eine aktuelle Aufstellung über die 
verbleibenden Wertpunkte des betreffenden Flächenpools bzw. 
der Maßnahme zur Verfügung stellen. 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 
Folgende Regelung wird in die Planungsunterlagen aufge-
nommen: „Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen 
zwischen der Wallhecke und den südlich parallel zur Wallhecke 
verlaufenden Baugrenzen sind Garagen und überdachte Stell-
plätze im Sinne des § 12 BauNVO sowie Nebenanlagen im 
Sinne des § 14 BauNVO, soweit es sich um Gebäude handelt, 
nicht zulässig.“  
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen 
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von zu erhaltenden Gehölzen sind die R SBB sowie die DIN 18920 
zu beachten, insbesondere dürfen Aufgrabungen im Wurzelbereich 
nur in Handarbeit und nicht dichter als 2,5 m vom Stamm ausgeführt 
werden. Die Wurzeln sind gegen Frost und Austrocknung zu schüt-
zen. Aufschüttungen und Bodenverdichtungen, z.B. durch das La-
gern von Baumaterialien oder das Abstellen von Fahrzeugen, sind 
zu vermeiden. Am Stamm sind ggf. Schutzvorkehrungen (z.B. ge-
polsterte Bohlenummantelung) anzubringen. Ggf. ist eine fachgut-
achterliche Begleitung der Maßnahmen vor Ort erforderlich. Alle 
notwendigen Pflegearbeiten am Baum sind fachgerecht durchzufüh-
ren, die aktuelle ZTV-Baumpflege von der FLL ist zu beachten. 
Letzteres gilt insbesondere für die gesetzlich geschützte Wallhecke. 
Wir bitten einen entsprechenden Hinweis in die Planzeichnung auf-
zunehmen.  
 
Brandschutz  
Für die festgesetzten Allgemeinen Wohngebiete ist Folgendes hin-
sichtlich des vorbeugenden Brandschutzes zu berücksichtigen: 
Für die Brandbekämpfung ist die Löschwasserversorgung sicherzu-
stellen. In diesem Gebiet ist gemäß des Arbeitsblattes W 405 des 
Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW) 
eine Löschwassermenge von 48 cbm pro Stunde (800 l/Min.) bei 
WA über 2 Stunden als Grundschutz erforderlich. Hierfür können 
die öffentliche Trinkwasserversorgung (Hydrantenabstand max. 150 
m), natürliche oder künstliche offene Gewässer, Löschwasserbrun-
nen oder -behälter in Ansatz gebracht werden. Die Löschwasser-
entnahmestellen sind im Umkreis von 300 m anzulegen.  
Für die festgesetzten Gewerbegebiete ist Folgendes hinsichtlich des 
vorbeugenden Brandschutzes zu berücksichtigen: 
Für die Brandbekämpfung ist die Löschwasserversorgung sicherzu-
stellen. In diesem Gebiet ist gemäß des Arbeitsblattes W 405 des 
Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW) eine 
Löschwassermenge von 96 cbm pro Stunde (1.600 l/Min.) bei GE 
über 2 Stunden als Grundschutz erforderlich. Hierfür können die öf-

die konkreten Ausbau- und Erschließungsmaßnahmen und 
können in diesem Rahmen berücksichtigt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zum Brandschutz werden zur Kenntnis genom-
men. Entsprechende Hinweise sind in der Begründung enthal-
ten. 
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fentliche Trinkwasserversorgung (Hydrantenabstand max. 150 m), 
natürliche oder künstliche offene Gewässer, Löschwasserbrunnen 
oder -behälter in Ansatz gebracht werden. Die Löschwasserent-
nahmestellen sind im Umkreis von 300 m anzulegen.  
 
Wasser  
Am südlichen Plangebietsrand verläuft außerhalb des Geltungsbe-
reichs der Graben „Bullerbäke“ als Gewässer II. Ordnung. Es ist ein 
5 m breiter Gewässerrandstreifen am Gewässer, gemessen ab der 
Böschungskante, entlang des Gewässers frei zu halten (gem. § 38 
Abs. 4 WHG i. V. m. § 58 NWG). 
Die Hunte-Wasseracht ist als Unterhaltungspflichtiger des Gewäs-
sers zu beteiligen. 
 
Da in der Begründung keine Aussagen hinsichtlich der Abwasser-
beseitigung enthalten sind, ist eine Stellungnahme in Bezug hierauf 
nicht möglich.  
 
 
 
 
 
ÖPNV  
Zu den Aussagen zur Verkehrserschließung unter Ziffer 3.7 der Be-
gründung möchten wir folgende Ergänzung vorschlagen: 
Das geplante Baugebiet liegt in fußläufiger Entfernung zur Haltestel-
le Huntlosen Kreuzung. Derzeit verkehren dort lediglich Buslinien im 
Schülerverkehr sowie die Linie N25. Die neue Buslinie 271 bedient 
zur Zeit noch nicht die Haltestelle, könnte diese jedoch künftig re-
gelmäßig bedienen. Dadurch wäre das Baugebiet an das bestehen-
de ÖPNV-Netz angebunden. 
 
Zusätzlich haben wir folgende Anmerkungen und Hinweise: 
 Wir weisen darauf hin, dass das NAGBNatSchG in NNatSchG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Hunte-
Wasseracht wurde am Verfahren beteiligt. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass in der Begründung Aus-
sagen zur Abwasserbeseitigung fehlen. Das Plangebiet wird an 
die Schmutzwasserkanalisation der Gemeinde Großenkneten 
angeschlossen. Hierfür sind die entsprechenden Genehmigun-
gen und/oder Erlaubnisse nach dem Wasserhaushaltsgesetz in 
Verbindung mit dem Niedersächsischen Wassergesetz bei der 
jeweilig zuständigen Wasserbehörde zu beantragen. Die Be-
gründung wird entsprechend ergänzt.  
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Begründung 
wird entsprechend ergänzt. 
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umbenannt wurde und auch entsprechend in den Planunterlagen 
bezeichnet werden sollte. 

 In der Präambel ist hinsichtlich des Niedersächsischen Kommu-
nalverfassungsgesetzes (NKomVG) auf § 58 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 
NKomVG zu verweisen. 

Wir bedanken uns für die Beteiligung und stehen Ihnen für weitere 
Rückfragen und Anregungen jederzeit gerne zur Verfügung
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Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, mit Schreiben 
vom 15.04.2026 
In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange geben wir 
zum o.g. Vorhaben folgende Hinweise: 
 
Hinweise 
Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen erfolgen, ver-
weisen wir für Hinweise und Informationen zu den Baugrundverhält-
nissen am Standort auf den NIBIS-Kartenserver. Die Hinweise zum 
Baugrund bzw. den Baugrundverhältnissen ersetzen keine geo-
technische Erkundung und Untersuchung des Baugrundes bzw. ei-
nen geotechnischen Bericht. Geotechnische Baugrunderkundun-
gen/-untersuchungen sowie die Erstellung des geotechnischen Be-
richts sollten gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit 
der DIN 4020 in den jeweils gültigen Fassungen erfolgen. 
 
Sofern Hinweise zu Salzabbaugerechtigkeiten und Erdölaltverträgen 
für Sie relevant sind, beachten Sie bitte unser Schreiben vom 
04.03.2024 (unser Zeichen: LID.4-L67214-07-2024-0001). 
 
Sofern in diesem Verfahren Ausgleichs- und Kompensationsflächen 
betroffen sind, gehen wir davon aus, dass für alle Ausgleichs- und 
Kompensationsflächen die Festlegungen der Regionalen Raumpla-
nung beachtet werden. In Rohstoffsicherungsgebieten sollten Aus-
gleichs- oder Kompensationsmaßnahmen erst nach einer vollstän-
digen Rohstoffgewinnung erfolgen, da sonst ein späterer Rohstoff-
abbau erschwert bzw. verhindert werden kann. Die aktuellen 
Rohstoffsicherungskarten können über den NIBIS® Kartenserver 
des LBEG eingesehen oder als WMS (Web Map Service) abgerufen 
werden. Zudem ist im Bereich von Ausgleichs- und Kompensations-
flächen für erdverlegte Hochdruckleitungen sowie bergbauliche Lei-
tungen ein Schutzstreifen zu beachten, der von jeglicher Bebauung 

 
 
 
 
 
 
Die Hinweise bezüglich des NIBIS-Kartenservers zu den Bau-
grundverhältnissen werden zur Kenntnis genommen. Ebenfalls 
wird zur Kenntnis genommen, dass die Informationen zu den 
Baugrundverhältnissen nicht eine geotechnische Erkundung 
oder Untersuchung des Baugrundes ersetzen. Diese Hinweise 
betreffen die konkreten Baumaßnahmen. 
 
 
 
 
Hinweise zu Salzabbaugerechtigkeiten oder Erdölaltverträgen 
sind für die Planung nicht relevant. 
 
 
Die betroffenen Ausgleichs- und Kompensationsflächen befin-
den sich gemäß NIBIS® Kartenserver des LBEG nicht in Roh-
stoffsicherungsgebieten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis auf die erforderlichen Schutzstreifen wird zur 
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und von tiefwurzelndem Pflanzenwuchs freizuhalten ist. 
 
ln Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir 
keine weiteren Hinweise oder Anregungen. 
 
Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mögliche Konflikte ge-
genüber den raumplanerischen Belangen etc. ableiten und voraus-
schauend berücksichtigen zu können. Die Stellungnahme wurde auf 
Basis des aktuellen Kenntnisstandes erstellt. Die verfügbare Daten-
grundlage ist weder als parzellenscharf zu interpretieren noch er-
hebt sie Anspruch auf Vollständigkeit. Die Stellungnahme ersetzt 
nicht etwaige nach weiteren Rechtsvorschriften und Normen erfor-
derliche Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen oder objekt-
bezogene Untersuchungen. 

Kenntnis genommen. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass weitere Hinweise oder 
Anregungen nicht vorgetragen werden. 
 
Die Hinweise zur vorliegenden Stellungnahme werden zur 
Kenntnis genommen. 
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Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Nie-
dersachsen, mit Schreiben vom 18.03.2026 
Sie haben den Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) Niedersachsen 
beim Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Nie-
dersachsen (LGLN), Regionaldirektion Hameln- Hannover als Trä-
ger öffentlicher Belange gem. § 4 Baugesetzbuch (BauGB) oder im 
Rahmen einer anderen Planung um Stellungnahme gebeten. Diese 
Stellungnahme ergeht kostenfrei. 
Im Zweiten Weltkrieg war das heutige Gebiet des Landes Nieder-
sachsen vollständig durch Kampfhandlungen betroffen. In der Folge 
können heute noch nicht detonierte Kampfmittel, z.B. Bomben, Mi-
nen, Granaten oder sonstige Munition im Boden verblieben sein. 
Daher sollte vor geplanten Bodeneingriffen grundsätzlich eine Ge-
fährdungsbeurteilung hinsichtlich der Kampfmittelbelastung durch-
geführt werden. 
Eine mögliche Maßnahme zur Beurteilung der Gefahren ist eine his-
torische Erkundung, bei der alliierte Kriegsluftbilder für die Ermitt-
lung von Kriegseinwirkungen durch Abwurfmunition ausgewertet 
werden (Kriegsluftbildauswertung). Eine weitere Möglichkeit bietet 
die Sondierung durch eine gewerbliche Kampfmittelräumfirma. Bei 
der zuständigen Gefahrenabwehrbehörde (in der Regel die Ge-
meinde) sollte sich vor Bodeneingriffen über die vor Ort geltenden 
Vorgaben informiert werden. Bei konkreten Baumaßnahmen berät 
der KBD zudem über geeignete Vorgehensweisen. 
 
Hinweis: 
Eine Kriegsluftbildauswertung kann beim KBD beauftragt werden. 
Die Auswertung ist gem. § 6 Niedersächsisches Umweltinformati-
onsgesetz (NUIG) in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Niedersächsisches 
Verwaltungskostengesetz (NVwKostG) auch für Behörden kosten-
pflichtig. 
Eine Kriegsluftbildauswertung ist im Rahmen dieser Stellungnahme 

 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis darauf, dass vor Bodeneingriffen grundsätzlich ei-
ne Gefährdungsbeurteilung erfolgen sollte, wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
 
Der Hinweis auf die Gemeinde als zuständige Gefahrenab-
wehrbehörde wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass eine Kriegsluftbildaus-
wertung im Rahmen dieser Stellungnahme nicht vorgesehen 
ist, jedoch kostenpflichtig beauftragt werden kann.  
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nicht vorgesehen und aus personellen Gründen nicht möglich, da 
prioritär Anträge nach NUIG bearbeitet werden. Ein Auszug aus 
dem Kampfmittelinformationssystem ist ebenfalls nicht mehr vorge-
sehen. Der KBD informiert die zuständigen Gefahrenabwehrbehör-
den unmittelbar über Ergebnisse durchgeführter Auswertungen. 
Dabei erkannte Kampfmittelbelastungen sind den Gefahrenabwehr-
behörden daher bereits bekannt. 
Sofern eine kostenpflichtige Kriegsluftbildauswertung durchgeführt 
werden soll, bitte ich um entsprechende schriftliche Auftragsertei-
lung unter Verwendung des Antragsformulars und der Rahmenbe-
dingungen, die Sie über folgenden Link abrufen können: 
https://kbd.niedersachsen.de/startseite/allgemeine_informationen/ka
mpfmittelbeseitigungsdienst-niedersachsen-207479.html

 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass der KBD die zuständi-
gen Gefahrenabwehrbehörden (i.d.R. die Gemeinde / Stadt) 
unmittelbar über Ergebnisse durchgeführter Auswertungen in-
formiert. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Landwirtschaftskammer Niedersachsen, mit Schreiben vom 
20.03.2026 
Zu den o.g. Planungen erheben wir aus landwirtschaftlich-fachlicher 
Sicht keine Bedenken.  
 
Im Hinblick auf planinterne Kompensationsmaßnahmen weisen wir 
auf die Grundsätze des § 1 a BauGB i.V.m. § 15 (3) BNatSchG zur 
Berücksichtigung agrarstruktureller Belange bei der Planung von 
Kompensationsmaßnahmen hin: „Bei der Inanspruchnahme von 
land- oder forstwirtschaftlich genutzten Flächen für Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen ist auf agrarstrukturelle Belange Rücksicht zu 
nehmen, insbesondere sind für die landwirtschaftliche Nutzung be-
sonders geeignete Böden nur im notwendigen Umfang in Anspruch 
zu nehmen. Es ist vorrangig zu prüfen, ob der Ausgleich oder Ersatz 
auch durch Maßnahmen zur Entsiegelung, durch Maßnahmen zur 
Wiedervernetzung von Lebensräumen oder durch Bewirtschaftungs- 
oder Pflegemaßnahmen, die der dauerhaften Aufwertung des Na-
turhaushalts oder des Landschaftsbildes dienen, erbracht werden 
kann, um möglichst zu vermeiden, dass Flächen aus der Nutzung 
genommen werden“. 

 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus landwirtschaftlich-
fachlicher Sicht keine Bedenken bestehen.  
 
Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen und 
im Rahmen der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung berück-
sichtigt. 
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Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen, mit 
Schreiben vom 17.03.2026 
Bitte ergänzen sie das Kapitel 3.4. um folgenden Hinweis: 
Das überplante Gebiet befindet sich in fußläufiger Entfernung zur 
Bushaltestelle Huntlosen, Kreuzung. Diese Haltestelle kann, wenn 
gewünscht, auch von der Regionalbuslinie 271 angefahren werden. 
Die 271 verkehrt von Montag bis Sonntag im Stunden- bzw. 2-
Stundentakt und verbindet Huntlosen mit Dötlingen, Neerstedt und 
Wildeshausen. 
Hintergrund: die 271 lässt die Hst derzeit aus obwohl sie direkt da-
ran vorbeifährt, weil wir stattdessen die neue, zstzl. Haltestelle Müh-
lenhof (bei Edeka) eingerichtet haben. Der Einbezug der Hst Kreu-
zung wäre aber ohne Probleme einzurichten.

 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Durch die Aufnah-
me eines analogen Hinweises des Landkreises Oldenburg in 
die Begründung wird dem Anliegen bereits Rechnung getragen. 
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Deutsche Telekom Technik GmbH, mit Schreiben vom 
14.04.2026 
Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) 
- als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 
1 TKG- hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und 
bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahr-
zunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und 
dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. 
Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
Die Telekom hat bezüglich der o.g. Bauleitplanung derzeit weder 
Anregungen noch Bedenken. 
 
Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen 
der vorhandenen Telekommunikationslinien vermieden werden und 
aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) der unge-
hinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich 
ist. Es ist deshalb erforderlich, dass sich die Bauausführenden vor 
Beginn der Arbeiten über die Lage der zum Zeitpunkt der Bauaus-
führung vorhandenen Telekommunikationslinien der Telekom infor-
mieren. (Internet: https://trassenauskunft-kabel.telekom.de oder 
mailto: Planauskunft.Nord@telekom.de). 
Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass zu der vorliegenden 
Planung weder Anregungen noch Bedenken vorgetragen wer-
den. 
Die Hinweise bezüglich der konkreten Bauausführung werden 
zur Kenntnis genommen. Sie sind im Rahmen von Bauarbeiten 
zu berücksichtigen. 
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EWE NETZ GmbH, mit Schreiben vom 16.03.2026 und 
24.03.2026 
Vielen Dank für die Beteiligung unseres Hauses als Träger öffentli-
cher Belange. 
 
Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet befinden 
sich Versorgungsleitungen und/oder Anlagen der EWE NETZ 
GmbH. 
Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren Trassen (Lage) und 
Standorten (Bestand) grundsätzlich zu erhalten und dürfen weder 
beschädigt, überbaut, überpflanzt oder anderweitig gefährdet wer-
den. Bitte stellen Sie sicher, dass diese Leitungen und Anlagen 
durch Ihr Vorhaben weder technisch noch rechtlich beeinträchtigt 
werden. 
 
Sollte sich durch Ihr Vorhaben die Notwendigkeit einer Anpassung 
unserer Anlagen, wie z.B. Änderungen, Beseitigung, Neuherstellung 
der Anlagen an einem anderen Ort (Versetzung) oder anderer Be-
triebsarbeiten ergeben, gelten dafür die gesetzlichen Vorgaben und 
die anerkannten Regeln der Technik. 
Für die gegebenenfalls notwendige Erschließung des Plan- oder 
Baugebietes mit Versorgungsleitungen und Anlagen durch EWE 
NETZ planen Sie bitte einen Versorgungsstreifen bzw. -korridore für 
z.B. Telekommunikationslinien und Elektrizitätsleitungen gemäß 
DIN 1998 von mindestens 1,6 m mit ein. Weiterhin sind für die 
Stromversorgung von Baugebieten o. Ä. zusätzlich die Installation 
von Trafostationen in möglichst zentraler Lage erforderlich. Für den 
immer weiter steigenden Leistungsbedarf (z.B. durch Elektromobili-
tät, Wärmepumpen und Erzeugungsanlagen) benötigt die EWE 
NETZ GmbH pro angefangene 50 Wohneinheiten jeweils einen wei-
teren Stationsplatz. 
Für die Auswahl der geeigneten Stationsplätze (ca. 7m x 7m) möch-

 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Plangebiet bzw. 
in unmittelbarer Nähe Versorgungsanlagen der EWE NETZ 
GmbH befinden, welche erhalten bleiben müssen und nicht be-
schädigt oder anderweitig gefährdet werden dürfen. Die Leitun-
gen liegen in der Regel innerhalb der öffentlichen Verkehrsflä-
chen und können somit ausreichend berücksichtigt werden. 
 
 
 
 
Soweit eine Neuherstellung oder Änderungen bzw. Anpassun-
gen der Ver- und Entsorgungsanlagen erforderlich werden, wird 
zur Kenntnis genommen, dass diese entsprechend den gesetz-
lichen Vorgaben und den anerkannten Regeln der Technik 
durchgeführt werden müssen.  
 
 
Im Rahmen der Erschließungsplanung werden die erforderli-
chen Versorgungsstreifen berücksichtigt. 
 
 
Die Hinweise bezüglich eventuell erforderlicher Trafostationen 
werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Entsprechende Flächen können zur Verfügung gestellt werden. 
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ten wir Sie bitten, unsere regionale Planungsabteilung frühzeitig mit 
einzubinden. 
Bitte informieren Sie uns zudem, wenn ein wärmetechnisches Ver-
sorgungskonzept umgesetzt werden soll. 
Die Kosten der Anpassungen bzw. der Betriebsarbeiten sind von 
dem Vorhabenträger vollständig zu tragen und der EWE NETZ 
GmbH zu erstatten, es sei denn der Vorhabenträger und die EWE 
NETZ GmbH haben eine anderslautende Kostentragung vertraglich 
geregelt. 
 
Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren Bedenken oder Anregun-
gen vorzubringen. 
 
Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren Planungen einzubeziehen 
und uns frühzeitig zu beteiligen. Dies gilt auch für den Fall der Er-
schließung des Plangebietes mit Versorgungsleitungen durch EWE 
NETZ, denn hierfür sind beispielsweise Lage und Nutzung der Ver-
sorgungsleitung und die sich daraus ableitenden wirtschaftlichen 
Bedingungen wesentliche Faktoren. 
Damit die Planung Ihres Baugebietes durch uns erfolgen kann, teile 
Sie uns bitte die dafür notwendigen Informationen über den folgen-
den Link mit: 
https://www.ewe-
netz.de/kommunen/services/neubaugebietserschliessung 
In der Laufzeit Ihres Verfahrens kann sich unser Leitungs- und An-
lagenbestand ändern. Damit es nicht zu Entscheidungen auf Grund-
lage eines veralteten Planwerkes kommt, nutzen Sie dafür bitte un-
sere aktuelle Leitungs- und Anlagenauskunft. Auf unserer Internet-
seite der EWE NETZ GmbH können Sie sich jederzeit nach einer 
erfolgreichen Registrierung auf unserem modernen Planauskunft-
sportal über die konkrete Art und Lage unserer zu berücksichtigen 
Anlagen informieren: https://www.ewe-
netz.de/geschaeftskunden/services/leitungsplaene- abrufen 
Haben Sie weitere Fragen? Sie erreichen Ihren Ansprechpartner 

Die regionale Planungsabteilung wird frühzeitig eingebunden. 
 
Ein wärmetechnisches Versorgungskonzept ist nicht geplant. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Kosten der Anpas-
sungen bzw. der Betriebsarbeiten vom Vorhabenträger zu tra-
gen sind, wenn keine anderslautende Kostentragung vertrag-
lich geregelt ist. 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine weiteren Beden-
ken und Anregungen vorgetragen werden. 
 
EWE NETZ wird in die weitere Planung frühzeitig eingebunden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis auf die aktuelle Leistungs- und Anlagenauskunft 
wird zur Kenntnis genommen. Diese wird, soweit erforderlich. 
berücksichtigt. 
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Claudia Vahl unter der folgenden Rufnummer: 151-74493158. 
 
Schreiben vom 24.03.2026 
ich habe den ungefähren Leistungsbedarf des zu erschließenden 
Gebietes abgeschätzt und komme rechnerisch zu dem Ergebnis 
das mit hoher Wahrscheinlichkeit eine neue Trafostation (gerne an-
liegend an der Straße im Bereich der geplanten Regenrückhaltean-
lage) erforderlich ist. Die Detailplanung zu der Erschließung des 
Gebietes können wir jedoch erst erstellen, nachdem Sie alle Details 
zur geplanten Erschließung unter den Ihnen bekannten Weg unter 
folgenden Link Erschließung Neubaugebiete | EWE NETZ GmbH 
eingegeben haben. 

 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege Abt. Archäo-
logie, mit Schreiben vom 01.04.2026 
Vielen Dank für die erneute Beteiligung am o.g. Verfahren! 
 
Seitens der Archäologischen Denkmalpflege werden zu den Pla-
nungen folgende Bedenken oder Anregungen vorgetragen: 
Aus dem Plangebiet sind nach unserem derzeitigen Kenntnisstand 
keine archäologischen Fundstellen bekannt. Da die Mehrzahl ar-
chäologischer Fundplätze jedoch obertägig nicht sichtbar sind, kön-
nen sie auch nie ausgeschlossen werden. 
 
Der Hinweis auf die Meldepflicht von Bodenfunden ist bereits in den 
Antragsunterlagen enthalten.  
Der Hinweis sollte auch in die Begründung einbezogen werden 
(nicht nur in dem Umweltbericht).

 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Plangebiet keine ar-
chäologischen Fundstellen bekannt sind. 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Begründung 
wird entsprechend ergänzt. 
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Niedersächsisches Landesbehörde für Straßenbau und Ver-
kehr, mit Schreiben vom 16.04.2026 
Der Geltungsbereich des o.g. Bebauungsplanentwurfes liegt west-
lich der Kreisstraße 242 „Sannumer Straße“ und wird über die Ge-
meindestraßen „Fladderskamp“ und „Heidkämpe“ außerhalb der 
gemäß § 4 (2) NStrG festgesetzten Ortsdurchfahrt von Huntlosen 
an die K 242 angebunden. 
Die Belange des Landkreises Oldenburg, vertreten durch die Nie-
dersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - Ge-
schäftsbereich Oldenburg (NLStBV - OL) im Rahmen der Auftrags-
verwaltung, sind als Straßenbaulastträger der Kreisstraße 242 be-
rührt.  
Folgendes ist zu beachten: 
Es ist die Anlegung eines Regenrückhaltebeckens für die Oberflä-
chenentwässerung auf der Fläche zwischen der Straße „Fladders-
kamp“ und dem Gewässer „Bullerbäke“ nahe der K 242 geplant. 
Entlang der K 242 dürfen gemäß § 24 (1) NStrG in einer Entfernung 
von 20 m, gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, 
Hochbauten jeder Art nicht errichtet werden. Gleiches gilt für Abgra-
bungen oder Aufschüttungen größeren Umfangs. 
Am 18.07.2025 fand ein Vororttermin zum Antrag der Gemeinde 
Großenkneten für die Verlegung der Ortsdurchfahrt K 242 Sannu-
mer Straße statt, an dem Frau Heseding (Landkreis Oldenburg), 
Herr Kuhlmann (NLStBV GB Oldenburg) und die Bauplanerin der 
Gemeinde Großenkneten teilgenommen haben.  
 
Folgender Vorschlag wurde der Gemeinde Großenkneten dabei un-
terbreitet: 
Eine OD-Verlegung bis Hausnummer 16 wurde befürwortet, wenn 
die Nebenanlage bis zu diesem Punkt auf ein Hochbord geführt 
wird. 
Sofern die Investition in die Nebenanlage nicht erfolgen soll, kann 
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eine Ausnahme vom Anbauverbot erwirkt werden, da bereits zwei 
Wohnhäuser im Bestand innerhalb dieser Zone stehen. 
Vor diesem Hintergrund kann auf Grundlage des §24 NStrG einer 
reduzierten Abstandsfläche zugestimmt werden. 
Abweichend von den Vorgaben des § 24 (1) NStrG ist im Bebau-
ungsplanentwurf innerhalb der Bauverbotszone der K 242 die Anla-
ge eines Regenrückhaltebeckens vorgesehen. Das Regenrückhal-
tebecken ist sofern technisch machbar außerhalb der Bauverbots-
zone zu errichten. 
Ich bitte um schriftliche Benachrichtigung über die Abwägung mei-
ner vorgetragenen Anregungen und Hinweise vor Veröffentlichung 
der Bauleitplanungen. 
 
Nach Abschluss des Verfahrens bitte ich unter Bezug auf Ziffer 38.2 
der Verwaltungsvorschriften zum BauGB um Übersendung der 
rechtsverbindlichen Bauleitplanung einschließlich Begründung 
in digitaler Form.

 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass auf Grundlage des §24 
NStrG einer reduzierten Abstandsfläche zugestimmt werden 
kann. 
 
Der Hinweis zur Errichtung des Regenrückhaltebeckens wird 
zur Kenntnis genommen. 
 
Dem wird die Gemeinde nachkommen. 
 
 
 
Dem wird die Gemeinde nachkommen. 
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Hunte-Wasseracht, mit Schreiben vom 24.03.2026 
Das im Plangebiet auf den privaten Grundstücken anfallende Nie-
derschlagswasser soll gemäß Begründung - soweit möglich - auf 
den jeweiligen Grundstücken versickern. Das darüber hinaus anfal-
lende Oberflächenwassersoll gedrosselt in unser Verbandsgewäs-
ser II. Ordnung „Bullerbäke“, Gew. Nr. 19.04. eingeleitet werden. 
Hierzu soll nördlich dieses Verbandsgewässers ein Regenrückhal-
tebecken angelegt werden. Hierbei ist zu beachten, dass bauliche 
Anlagen wie das RRB gemäß unserer Satzung einen Mindestab-
stand von 10,00 m zur oberen Uferkante von Gewässern II. Ord-
nung einhalten müssen. 
Die Einleitungsmenge in unser Verbandsgewässer ist bis auf den 
Grundabfluss (1,5 l/s.ha) zu drosseln.

 
 
 
 
 
 
 
Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen und 
im Rahmen der Ausbau- und Erschließungsmaßnahmen be-
rücksichtigt. 
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OOWV, mit Schreiben vom 20.03.2026 und 25.07.2025 
In unserer Stellungnahme vom 25.07.2025 -AP-LW-
AWN/R3/07/25/ASc haben wir uns bereits im Zuge der öffentlichen 
Auslegung beteiligt. 
Diese Stellungnahme wird in vollem Umfang weiterhin aufrecht-
erhalten. 
Bedenken und Anregungen werden daher, soweit unsere damaligen 
Hinweise beachtet werden, nicht mehr vorgetragen. 
 
Schreiben vom 25.07.2025 
Wir bedanken uns für die Übersendung der Unterlagen zum oben 
genannten Vorhaben und für die Beteiligung als Träger öffentlicher 
Belange. 
Nach Prüfung der Unterlagen nehmen wir wie folgt Stellung: 
Im an da Plagebiet angrenzenden Bereich befinden sich Versor-
gungsleitungen des OOWV. 
Wir bitten Sie sicherzustellen, dass die Leitungen weder mit einer 
geschlossenen Fahrbahndecke, außer in Kreuzungsbereichen, 
noch durch Hochbauten überbaut werden. Außerdem ist eine Über-
pflanzung der Leitungen oder anderweitige Störung oder Gefähr-
dung in ihrer Funktion auszuschließen. Um für die Zukunft sicherzu-
stellen, dass eine Überbauung der Leitungen nicht stattfinden kann, 
werden Sie gebeten, ggf. für die betroffenen Leitungen ein Geh-, 
Fahr- und Leitungsrecht einzutragen. 
Versorgungssicherheit 
Das Plangebiet kann im Rahmen einer Rohrnetzerweiterung an un-
ser Trinkwasserversorgungsnetz angeschlossen werden. Sollte eine 
Erweiterung notwendig sein, kann diese nur auf der Grundlage der 
Allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVB-
WasserV) des OOWV und unter Berücksichtigung des Begleitver-
trages für die Gemeinde durchgeführt werden. Nehmen Sie bitte vor 
Ausschreibung der Erschließungsarbeiten mit uns Kontakt auf, um 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Hinweise zur wasserwirtschaftlichen Er-
schließung werden zur Kenntnis genommen. Sie können ggf. 
im Rahmen der konkreten Erschließungs- und Vorhabenpla-
nung noch ausreichend und rechtzeitig berücksichtigt werden. 
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den Zeitpunkt und den Umfang der Erweiterung festzulegen. 
Bitte beachten Sie bzgl. der Mindestabstände zu Bauwerken und 
Fremdanlagen sowie die Anforderungen an Schutzstreifen das 
DVGW Arbeitsblatt W 400-1. 
Versorgungsdruck 
Der Versorgungsdruck in unserem Trinkwassernetz in der Umge-
bung des Plangebietes wird auch in Spitzenlastsituationen als kom-
fortabel beurteilt. Daher wurde auf eine detailliertere Betrachtung 
der Auswirkungen durch das neue Plangebiet für diese Stellung-
nahme verzichtet. Der Versorgungsdruck erfüllt die Mindestanforde-
rungen gemäß Regelwerk DVGW W 400-1. 
 
Löschwasserversorgung 
Im Hinblick auf den der Gemeinde obliegenden Brandschutz 
(Grundschutz, NBrandSchG §2) weisen wir ausdrücklich darauf hin, 
dass die Löschwasservorhaltung kein gesetzlicher Bestandteil der 
öffentlichen Wasserversorgung ist und nicht vertraglich auf den 
OOWV übertragen wurde. Eine Pflicht zur vollständigen oder teil-
weisen Sicherstellung der Löschwasserversorgung über das öffent-
liche Trinkwasserversorgungsnetz besteht für den OOWV nicht. 
Um das Wiederaufnehmen der Pflasterung bei der Herstellung von 
Hausanschlüssen zu vermeiden, sollte der Freiraum für die Leitun-
gen erst nach 75%iger Bebauung der Grundstücke endgültig ge-
pflastert werden. 
Wir bitten vor Ausschreibung der Erschließungsarbeiten um einen 
Besprechungstermin, an dem alle betroffenen Versorgungsträger 
teilnehmen. 
Wir weisen darauf hin, dass wir jegliche Verantwortung ablehnen, 
wenn es durch Nichtbeachtung der vorstehenden Ausführung zu 
Verzögerungen oder Folgeschäden kommt. Eventuelle Sicherungs- 
bzw. Umlegungsarbeiten können nur zu Lasten des Veranlassers 
oder nach den Kostenregelungen bestehender Verträge durchge-
führt werden. 
Die Einzeichnung der Versorgungsanlagen in den anliegenden Plä-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die nebenstehende 
Löschwasserversorgung zur Verfügung gestellt werden kann. 
In die Begründung wird ein entsprechender Hinweis aufge-
nommen. 
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nen ist unmaßstäblich. Genauere Auskünfte gibt Ihnen gerne der 
Dienststellenleiter Herr Hilgefort unserer Betriebsstelle Wildeshau-
sen, Tel: 04431 7086211, vor Ort an. 
Um eine effiziente Bearbeitung der Stellungnahmen sicherzustellen, 
bitten wir Sie uns Ihre Anfragen und Mitteilungen per E-Mail an: 
stellungnahmen-toeb@oowv.de zu senden.
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Folgende Behörden haben keine Anregungen vorgebracht bzw. darauf hingewiesen,  
dass ihrerseits keine Bedenken gegen die Planung bestehen: 
 
Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg-Land / Wesermarsch, mit Schreiben vom 30.03.2026 

ExxonMobil Production Deutschland GmbH, mit Schreiben vom 16.03.2026 

Gasunie Deutschland Transportservices GmbH, mit Schreiben vom 24.03.2026 

Nowega GmbH, mit Schreiben vom 16.03.2026 

Tennet TSO GmbH, mit Schreiben vom 23.03.2026 

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleitungen der Bundeswehr, mit Schreiben vom 13.03.2026 

Gemeinde Garrel, mit Schreiben vom 31.03.2026 

Amprion GmbH, mit Schreiben vom 17.03.2026 

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt, mit Schreiben vom 07.04.2026 

 

 


